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                                                      Lichtenau, den _________________ 

 

Ich (Name und Adresse) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

wurde über meine bestehende Schulpflicht informiert.  

 

Kommen Eltern oder eine Schülerin oder ein Schüler der Schulpflicht nicht 

nach, handelt es sich um eine Schulpflichtverletzung, die sowohl von der 

Schule als auch von den Aufsichtsbehörden verfolgt wird. Die 

Schulpflichtverletzungen werden mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 

1000 Euro geahndet.  

In den Fällen, in denen schulpflichtige Schülerinnen oder Schüler oder 

deren Eltern einer Anmeldung an einer Schule nicht nachkommen oder 

diese verweigern, erfolgt die Zwangszuweisung zu einer Schule durch die 

Bezirksregierung Detmold. 

Gemäß § 37 Abs.1 Schulgesetz NRW (SchulG) dauert die Schulpflicht in 

der Primarstufe und der Sekundarstufe I zehn Jahre und am Gymnasium 

neun Schuljahre. Nach der Schulpflicht in der Primarstufe und der 

Sekundarstufe I beginnt die Pflicht zum Besuch der Berufsschule oder 

eines anderen Bildungsganges des Berufskollegs oder einer anderen 

Schule der Sekundarstufe II (§ 38 Abs. 1 SchulG). 

Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsbildungsverhältnis dauert gemäß § 

38 Abs.3 SchulG die Schulpflicht bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem 

sie das achtzehnte Lebensjahr vollenden. 

 

 

__________________________     _____________________________ 
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